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Beweiserhebungen: Zeugen werden vernommen,
Sicherstellung von Urkunden, Einholung von

Gutachten, Augenscheinseinnahmen ;

dem Beschuldigtem wird rechtliches Gehör sowie
Akteneinsicht gewährt (spätestens nach Abschluss

der Ermittlungen, § 147 1l StPO)
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